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Beschlussvorlage 
 
 
  Amt für Tiefbau und Umwelt 
 Vorlage-Nr.: 2025/0182 
 
 

Beratungsfolge Datum Sitzungsform 
Gemeinderat 19.01.2026 öffentlich 

 
 
Satzung zur Aufhebung der Verordnung des Landratsamtes Biberach als Untere 
Naturschutzbehörde über den Schutz von Grünbeständen (Baumschutzverordnung) 
in der Stadt Laupheim einschließlich ihrer Teilorte vom 28.05.1991  
- Auslegungsbeschluss 
 
 
Kurzfassung: 
 
Auslegung der Satzung zur Aufhebung der Baumschutzverordnung der Stadt Laupheim gem. § 24 NatSchG. 
   
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem Satzungsentwurf zur Aufhebung der Baumschutzverordnung wird zugestimmt.  
 
2. Der Entwurf der Aufhebungssatzung wird gemäß § 24 Naturschutzgesetz für Baden-Württemberg 

(NatSchG) für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt sowie die förmliche Beteiligung der Behörden 
und anerkannten Naturschutzvereinigungen durchgeführt.  
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Finanzielle Auswirkungen:  Ja                        Nein 
  Einnahme/Ertrag           Auszahlung/Aufwand 

 Ergebnishaushalt   Finanzhaushalt 
 Betrag einmalig:  

 
  Betrag einmalig:  

 

 Betrag Folgejahre:  
 

  Betrag Folgejahr 
Abschreibung: 

 
 

      Betrag Folgejahr:   
      Investitions-Nr.:   
 Kostenstelle:     Kostenstelle:   
 Kostenträger:     Kostenträger   
 Sachkonto:  

 
  Sachkonto:  

 

 überplanmäßig  außerplanmäßig   überplanmäßig  außerplanmäßig 
 Mittelübertragung 

Budget: 
 

 
  Mittelübertragung 

Budget: 
 

 

 
 Zuschuss beantragt bei: 

 
voraussichtl. Höhe:   

 

 Kein Zuschuss möglich 
 
Personalmehraufwand:   Zusätzliche Personalstellen: 

 Ja   Ja, Kosten jährlich  
 

 Nein   Nein   
 
Gäste/Sachverständige/r:   Ja   
   Nein   
Name und Firma:    
Einladung durch:    

 

 
 
Name Datum Zustimmung 
Eva-Britta Wind 23.12.2025

 
Zustimmung 

Ingo Bergmann 23.12.2025 Zustimmung 
   
 
  

  
   
Mitzeichnung wird manuell von der 
Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen. 

 
 

Vorgängerbeschlüsse 
Datum Gremium/ Vorlage Beschluss 
29.09.2025 Gemeinderat ö Aufhebung BaumschutzVO - mehrheitliche Zustimmung 
   
   
   

 
 

 
Sachdarstellung: 
 
Auf Wunsch des Gemeinderates der Stadt Laupheim erfolgte am 01.02.1988 die Zustimmung zu einem 
Verordnungsentwurf (Baumschutzverordnung) über den Schutz von Grünbeständen in der Stadt Laupheim 
einschließlich ihrer Teilorte. Schutzzweck der Verordnung ist die Sicherstellung eines ausgewogenen Klimas, 
die Erhaltung von Lebensstätten, der Tier- und Pflanzenwelt sowie die Belebung, Gliederung und Pflege des 
Orts- und Landschaftsbildes. Die Verordnung wurde durch das Landratsamt Biberach in damaliger 
Zuständigkeit erlassen und trat am 28.05.1991 in Kraft. Sie enthält Regelungen insbesondere zu den Themen 
Baumschutz, Ersatzpflanzungen sowie Schutz- und Pflegemaßnahmen. 
 
Durch die Änderung des Naturschutzgesetzes – NatSchG (BiotopschutzG) vom 19.11.1991, gelten vor 
01.01.1992 erlassene Rechtsverordnungen der Naturschutzbehörde, als Satzungen der jeweiligen Gemeinde 
weiter. Insoweit lag die Umsetzung der Regelungen der Baumschutzverordnung bei der Stadt Laupheim. 
  
Der Gemeinderat der Stadt Laupheim hat am 29.09.2025 durch mehrheitlichen Beschluss die Verwaltung 
beauftragt, das Verfahren zur Aufhebung der Baumschutzverordnung durch eine Aufhebungssatzung 
einzuleiten.  
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Folgende Anlagen zur Begründung werden im Verfahren der Aufhebungssatzung beigefügt: 
 

- Antrag der CDU Fraktion vom 20.05.2025 
- Protokollauszug der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2025 

 
 
 
Anlagen: 
Anlage_1_2025-12-09_SATZ_ENTWURF Aufhebung BaumSchVO Laupheim 
Anlage_2_2025-12-23_BEGRÜNDUNG_Aufhebung BaumSchVO Laupheim 
 


